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Grenzüberschreitend arbeiten 

•Arbeitsmarkt 

•Kultur 

•Sozialversicherungen 

•Steuer 

•Arbeitsrecht 
 



Arbeitsmarkt 

•Arbeitslosenquote 

Dezember 2008 Januar 2011 Juli 2011 November 2012 

EU27 7,6 9,5 9,7 10,7 

DE 7,2 6,5 5,9 5,4 

NL 2,7 4,3 4,3 5,6 



Arbeitsmarkt 

Angebote : 

•Agenturen für Arbeit vor Ort 

•UWV WERKbedrijf, www.werk.nl 

•Uitzendbureau 

•Zeitarbeitsfirmen 

•www.ba-auslandsvermittlung.de 

•Internet 



Arbeitskultur 

•Flexibilität 

 

• Mobilität 

 

• Hierarchie 

 
Rico Steinmann in Enschede: "Ein Niederländer spielt Fußball 
wegen des Spiels, ein Deutscher um zu gewinnen." 

 



Arbeitskultur 



Bewerbungskultur 

•Bewerbungsschreiben 

•Internet 

•Telefonische Bewerbung 

•Zeitarbeitsunternehmen 

•Zeitungen 

•Eigene Bewerbung/Vorstellung 



Mittel Anzahl von Unternehmen die 

hiervon gebrauch machen 

Stellenbesetzung erfolgt über 

dieses Mittel 

Internet, Jobsuchmaschinen 6% 35% 

Internet, eigene Website 17% 35% 

Intern unter eigenem Personal 4% 37% 

Über eigenes Personal 7% 42% 

Zeitarbeitsfirmen (D Art) 2% 45% 

Private Arbeitsvermittler 8% 45% 

Öffentliche Arbeitsverwaltung 17% 46% 

Schule, Ausbildung 2% 49% 

Anzeige 39% 59% 

Zeitarbeitsfirmen (NL Art) 13% 63% 

Eigene Bewerbung 13% 74% 

Vitamin B (Bekannte, Fam.) 27% 82% 



Vorstellungsgespräch 

• Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrung  

• Lohn (Bto-Nto Berechnung) 

• Arbeitzeiten 

• Tarifvertrag 



Information 

EUREGIO  

Informationsbroschüren 

persönliche Beratungen 

  
•Sozialversicherung 

•Arbeitsrecht 

•Steuern 

 

•www.rheinwaddenzee.info und 

•www.euregio.de  

http://www.rheinwaddenzee.info/
http://www.euregio.de/


Sozial Versicherungen 

•Anzuwendendes Recht 

       EU-Verordnungen 883/04; 987/09 

 

•Vergleiche NL und D 



Anzuwendendes Recht 

Anhand der EU-Verordnungen  

883/04 und 987/09 
 

Es gelten grundsätzlich nur die 

Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaates 



Grenzpendler: Status - EU-Recht 

Definition nach der EU-Richtlinie : 

 

•Der Arbeitnehmer, der in Deutschland 
wohnt 

•und in der Niederlanden arbeitet 

•und täglich, oder mindestens einmal in 
der Woche, zum Wohnort zurückkehrt. 



NL Sozialversicherung 

A. Volksversicherungen 

 

B. Arbeitnehmerversicherungen 



NL Sozialversicherung 

Volksversicherung 
 

Pflichtversicherung für: 

•alle Einwohner 

•und alle in den Niederlanden 

Steuerpflichtige Arbeitnehmer 



NL Sozialversicherung 

Volksversicherung 

 

Welches Gesetz regelt was? 

AOW   Altersrente   

AnW   Hinterbliebenenrente 

AWBZ  Pflegeversicherung 

AKW   Kindergeld 

ZVW   Krankenversicherung 



NL Sozialversicherung 

Arbeitnehmerversicherung 

 

            Welches Gesetz regelt was? 

 

ZW   Geldleistung der KV 

WIA  Arbeitsunfähigkeitsleistung 

WW  Arbeitslosenleistung 



Krankenversicherung D 

Ausführende Instanz:  Krankenkassen 

•Sachleistungen 

•Geldleistungen 

•Pflegeversicherungsleistungen 

 

    Beitrag: AN-Teil              ± 8% 



Krankenversicherung NL 

Versicherungspflichtig  

Geldleistung AG/ UWV 

Sachleistung Zorgverzekeraars 

AWBZ (Pflege) Zorgverzekeraars 

Beitrag:  - Nominal  € 105,- p/M 

  - Einkommensabhängigen Beitrag 

  7% (wird vom Arbeitgeber vergütet) 



Krankenversicherung 

EU – Sachleistung 

 

Selbst anmelden beim Zorgverzekeraar  

(Menzis Enschede) 
 

Der Zorgverzekeraar liefert Ihre KK einen 

Vordruck S1 (E-106) 
 

Familienmitglieder können im Wohnstaat 

mitversichert werden (Beurteilung KK) 



Krankenversicherung 

Zorgtoeslag:  

 

•Zulage für Krankenversicherung in den Niederlanden 
 

•Beantragen beim Finanzamt Heerlen 
 

•Zulage maximal € 61,- oder € 100,- pro Monat 
 

•Einkommensabhängig 
 

•Auch für Partner und Kinder über 18 



Krankenversicherung 

Vergleich  NL  -  D: 
 
Geldleistung:  
 
D  : Lohnfortzahlung 6 Wochen  (AG) 
          70% vom letztverdienten Bruttolohn KK 

 
NL: Lohnfortzahlung 104 Wochen  (AG)  
        Min.  70% vom Bruttolohn; 

           52 Wochen Aufstockung 100% im Tarifvertrag festgelegt 



Arbeitslosenversicherung D 

Ausführende Instanz:  Arbeitsämter 

 

•Vermittlung 

•Leistungen 

 

Beitrag: AN-Anteil  2,8% vom Brutto 



Arbeitslosenversicherung NL 

Ausführende Instanzen: 

•Vermittlung:  UWV / Uitzendbureau 

 

•Leistung:       UWV 

 

Beitrag: AG 4,15%   

  AN 0%  

  (Freibetrag 63,- pro Arbeitstag) 



 Arbeitslosenversicherung EU 

Für  in den NL beschäftigte Grenzarbeiter  
besteht bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf eine 
Leistung im Wohnstaat. 
 

Ausnahme: Teilarbeitslosigkeit  
 

Der Arbeitslose meldet sich beim UWV in NL 
wegen eines EU-Vordruckes U1 (früher E301), 
den er beim AA seines Wohnortes abgibt 



Kindergeld 

Leistungsanspruch in D 

 

Ausführende Instanz: Familienkassen 

 

1., 2. Kind   € 184 

3. Kind    € 190  

jedes weitere Kind  € 215 
(pro Monat) 



Kindergeld 

Leistungsanspruch in NL 

 

Ausführende Instanz:  SVB 

 

0 bis   6 Jahre  € 189 

6 bis 12 Jahre  € 229 

12 bis 18 Jahre   € 269 
( pro Quartal !) 



Kinderopvangtoeslag 

Leistungsanspruch in NL 

 

Ausführende Instanz:  Finanzamt 

 

Zulage für uA Kosten Kinderkrippe 

 

Einkommensabhängig 



Kindgebonden budget 

Leistungsanspruch in NL 

 

Ausführende Instanz:  Finanzamt 

 

Zulage für jeder der NL Kindergeld bezieht 
(max. € 151,- pM) 

 

Einkommensabhängig 



Kindergeld 

EU 

 

Im Prinzip kann der Grenzarbeiter, sowohl im 
Wohn- als Arbeitsstaat Kindergeld für die 
Kinder in Anspruch nehmen. 

Aufgepasst: Alleinerzieher und Kinder älter 
als 18 Jahre 

 

Arrest Bosman 



Kindergeld 

Beispiel  Ehepaar wohnt in D 

   

Nur der Ehemann arbeitet in NL: 

•Grundanspruch NL, Aufstockung aus D 

 

Ehemann arbeitet in NL, Ehefrau in D: 

•Vorrangig Kindergeld aus D (voll), NL Kindergeld 
und Kindgebonden budget wird ausgesetzt 



Rentenversicherung  NL 

•Altersrente (AOW) 

•Betriebliche Altersrente (Bpf) 

•Hinterbliebenenrente (AnW) 

•Erwerbsunfähigkeitsrente (WIA) 



Rentenversicherung  NL 

AOW  Altersrente 

 

•Einheitsrente 

•2% Zwischen 15 und 65 Jahr 

•€ 15 oder € 20 pro gearbeitetes Jahr 

•Anspruch ab dem 65. (67.)Lebensjahr 

•Mit Partner Möglichkeit auf zu stocken 



Rentenversicherung  NL 

Betriebliche (zusatz-) Altersrente (meistens 
auch Hinterbliebenenrente) (Bpf) 

 

Die Bpf ist eine Aufbaurente die, 
einkommensabhängig, aufgebaut wird. 

Wird im Tarifvertrag festgelegt. 

 

Keine Betriebsrente: andere Arbeitgeber suchen! 



Rentenversicherung  NL 

Hinterbliebenenrente (AnW) 
 

Anspruch: 
 

•Vor 1950 geboren sein, oder 

•Kind(er) unter 18 Jahre im Haushalt haben, oder 

•Eine Behinderung von >45% haben und 

•Junger als 65 Jahre sein 
 

Diese Rente ist einkommensabhängig, maximal €1058,-. Es gibt auch 
eine Weisenrente und Halbweisenrente. 



Rentenversicherung  NL 

Erwerbsunfähigkeitsrente WIA 

 

Die WIA ist eine Risikoversicherung 

Die Erwerbsminderungsrente in Deutschland 
eine Aufbaurente 

 

Eine WIA-Leistung  kann nach 104 Wochen 
Arbeitsunfähigkeit auf Dauer, anerkannt  
werden. Nur für Arbeitnehmer. 



Rentenversicherung  D 

Eine Rente für mehrere Zwecken 

 

Altersrente 

Erwerbsminderungsrente 

Hinterbliebenerente 



Rentenversicherung  D 

•Arbeitnehmer sind versichert 

 

•Freiwillige Versicherung möglich 

 

•Aufbau der Rente nach 

Einkommen 



Rentenversicherung  EU 

Leistungen bei Erwerbsverminderung mit zusammen-

gerechnete Versicherungszeiten werden ‚pro rata‘ 

berechnet.  

 

Beispiel: 

Der Versicherte hat insgesamt 35 Versicherungsjahren, 

wovon 15 in NL und 20 in D aufgebaut. 

 

Berechnung: 15/35 NL und  20/35 D-Rente 



Steuererklärung 

Ein in Deutschland wohnhafter Grenzpendler 

der in den Niederlanden arbeitet, hat in beiden 

Staaten mit dem Finanzämtern zu tun. 

 

Im Allgemeinen gilt: 

In der Staat in dem die Leistungen erbracht 

werden, werden die Arbeitseinkünfte 

versteuert. 



Wahlmöglichkeit in NL und D 

•Ausländische Steuerpflicht: 

wohnt und arbeitet in verschiedene 

Länder 

 

•Inländische Steuerpflicht: 

wohnt und arbeitet im gleichen Land 
Auch Partner kann Steuererklärung machen 





Beispiele Brutto - Netto (Juli 2012) 

Wichtig: In NL zahlt man selber etwa 

€ 105,- im Monat an die Kranken-

versicherung pro Erwachsene. 

Partner kein Einkommen oder 

Minijob? – Steuererklärung machen 

in NL – Rückzahlung von max. € 

2000,- im Jahr. 

Brutto Netto NL Netto D (1) Netto D (3) 

1456 1235 1053 1154 

1700 1381 1177 1348 

2000 1544 1337 1544 

2200 1656 1441 1668 

2500 1820 1595 1843 

2700 1931 1695 1952 

3000 2095 1842 2110 

3300 2261 1990 2276 

3500 2367 2077 2381 

3700 2475 2174 2492 

4000 2639 2310 2659 

4500 2915 2558 2957 

5000 3155 2772 3236 



Fragen? 


